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VERFAHRENSVERMERKE 

1. Aufstellungsbeschluss: 

Der Stadtrat der Stadt Ilmenau hat in seiner Sitzung am …………… die Aufstellung dieser 

Flächennutzungsplanänderung gemäß § 2 Abs. 1 BauGB beschlossen. 

2. Öffentliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses: 

Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gemäß § 2 Abs. 1 i.V.m. § 1 

Abs. 8 BauGB erfolgte am …………… durch Veröffentlichung im Amtsblatt Nr. __ /_____. 

3. Frühzeitige Beteiligung der Behörden: 

Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 

§ 4 Abs. 1 BauGB erfolgte durch Schreiben vom …………… 

Diese wurden zur Äußerung im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungs-

grad der Umweltprüfung (sog. Scoping) aufgefordert. Die Frist endete am …………… 

4. Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit: 

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte durch Veröf-

fentlichung auf der Internetseite der Stadt Ilmenau in der Zeit vom ............... bis zum 

............... Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet wurden die Unterlagen im gleichen Zeit-

raum öffentlich ausgelegt. 

5. Entwurfsbeschluss: 

Der Stadtrat der Stadt Ilmenau hat am ............... dem Entwurf der Flächennutzungsplanän-

derung mit Begründung zugestimmt und ihn zur Veröffentlichung und zusätzlichen öffentlichen 

Auslegung sowie zur förmlichen Behördenbeteiligung bestimmt. 

6. Beteiligung der Behörden: 

Das Verfahren zur Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 

§ 4 Abs. 2 i.V.m. § 1 Abs. 8 BauGB wurde durch Schreiben vom …………… eingeleitet. Die 

Frist für die Abgabe der Stellungnahmen endete am ……………. 

7. Bekanntmachung der Veröffentlichung des Planentwurfs: 

Die Veröffentlichung im Internet sowie die öffentliche Auslegung des Planentwurfes wurden 

mit dem Hinweis, dass Anregungen während der Frist von jedermann schriftlich oder zur Nie-

derschrift vorgebracht werden können, am ............... durch Veröffentlichung im Amtsblatt Nr. 

___ /_______ ortsüblich bekanntgemacht. Es wurde darauf hingewiesen, welche Arten um-

weltbezogener Stellungnahmen und Informationen verfügbar sind und veröffentlicht werden. 
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8. Veröffentlichung und Auslegung des Entwurfs der Flächennutzungsplanänderung: 

Der Entwurf der Flächennutzungsplanänderung mit der Begründung einschließlich Umweltbe-

richt sowie die wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen wurden 

gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ............... bis zum ............... auf der Internetseite 

der Stadt Ilmenau veröffentlicht. Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet wurden die Unter-

lagen im gleichen Zeitraum öffentlich ausgelegt.  

9. Prüfung der Anregungen: 

Der Stadtrat der Stadt Ilmenau hat die fristgemäß eingegangenen Anregungen gemäß § 3 

Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am …………… geprüft und das Ergebnis 

anschließend mitgeteilt. 

10. Feststellungbeschluss:  

Aufgrund der §§ 1 bis 7 BauGB hat der Stadtrat der Stadt Ilmenau diesen Änderungsplan in 

seiner Sitzung am …………… beschlossen. 

11. Genehmigungsverfahren:  

Das Genehmigungsverfahren gemäß § 6 BauGB wurde am ……………… eingeleitet. Die 

Genehmigung wurde am ……………… erteilt.  

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

  Unterschrift Dienstsiegel 

12. Bekanntmachung der Genehmigung  

Die Erteilung der Genehmigung wurde am ……………… im Amtsblatt der Stadt Ilmenau 

bekannt gegeben. 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

  Unterschrift Dienstsiegel 
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RECHTSGRUNDLAGEN (AUSWAHL)  
 

Grundlagen dieser Flächennutzungsplanänderung sind:  

1. Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I 
S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 394). 

2. Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176).  

3. Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (Plan-
zeichenverordnung 1990 – PlanZV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I 1991 S. 58), zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802). 

4. Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 08. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2240). 

5. Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräu-
sche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz – BImSchG) in 
der Fassung der Bekanntmachung von 17. Mai 2013 (BGBI. I S. 1274; 2021 I S. 123), zuletzt 
geändert durch Artikel 11 Absatz 3 des Gesetzes vom 26. Juli 2023 (BGBI. 2023 I Nr. 202). 

6. Thüringer Bauordnung (ThürBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. März 2014 

(GVBl. S. 49), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29. Juli 2022 (GVBl. S. 321) 

7. Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung – ThürKO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch 
Gesetze vom 24. März 2023 (GVBl. S. 127). 

 

Die vorliegende Flächennutzungsplanänderung besteht aus  

  der Planzeichnung im Maßstab 1 : 5.000, 
  den Rechtsgrundlagen sowie 
  den Verfahrensvermerken. 

 Die Begründung ist beigefügt. 
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